
B x H: 113,5 x 59,4 cm, A: 0,674 m2
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1. WORTLAUT ZUM BEBAUUNGSPLAN (Verbindlicher Verord nungstext) 
 
 
1.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 
 
 Gegenständlicher Bebauungsplan wird begrenzt im: 
 
 Nordwesten durch den Salzacharm Gp 677/1 KG Hallein 
 Nordosten durch den Wendekreis des Kalkofenweges 
 Südosten durch den Pitschachweg 
 Südwesten durch die Gamperstraße Süd 
 

Das Planungsgebiet liegt im Grenzbereich zwischen KG HALLEIN und KG GAMP 
und ist in die Teilgebiete A bis I unterteilt. 
Das Teilgebiet A umfasst die Grundstücke 677/8, 677/10 und 677/11, alle KG 
Hallein, sowie die Grundstücke 146/29, 146/30 und 146/39, alle KG Gamp. 
Das Teilgebiet B umfasst das Grundstück 677/13 KG Hallein und das Grundstück 
146/45 KG Gamp. 

 Das Teilgebiet C umfasst das Grundstück 677/12 KG Hallein 
Das Teilgebiet D umfasst das Grundstück 677/17 KG Hallein und das Grundstück 
146/54 KG Gamp. 

 Das Teilgebiet E umfasst die Grundstücke 146/37 und 289/7, beide KG Gamp. 
 Das Teilgebiet F umfasst das Grundstück 146/33 KG Gamp. 
 Das Teilgebiet G umfasst die Grundstücke 146/42 und 146/47, beide KG Gamp. 

Das Teilgebiet H umfasst die Grundstücke 677/9, 677/15 und 677/22, alle KG 
Hallein und die Grundstücke 146/48 und 146/49, beide KG Gamp. 
Das Teilgebiet I umfasst das Grundstück 146/31 KG Gamp. 
 
Die genaue Abgrenzung des Planungsgebietes ist in der planlichen Darstellung 
eingetragen. 

 
 

Der Bebauungsplan besteht aus der planlichen Darstellung mit verbindlichen 
Bebauungsgrundlagen und dem erforderlichen Wortlaut als verbindlichem 
Verordnungstext. 

 
 
1.2 Festlegung von Bebauungsgrundlagen 
für den Bebauungsplan der Grundstufe gem. § 28 (2) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
 
1.2.1. Straßenfluchtlinien 
 
 Die Straßenfluchtlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. 
 
 
1.2.2. Verlauf der Gemeindestraßen 
 
 Der Verlauf der Gemeindestraßen ist in der planlichen Darstellung eingetragen. 
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1.2.3. Baufluchtlinien 
 

Die Baufluchtlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. Im Bereich des 
neuen Teilgebietes I wird am Kalkofenweg eine Baufluchtlinie festgelegt. 
 
 

1.2.4. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 
 

Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen wird als Obergrenze durch die Bau-
massenzahl angegeben. Diese Werte sind in der planlichen Darstellung 
eingetragen. 

 
 
1.2.5. Bauhöhen 
 

Die Bauhöhen werden als Höchsthöhen durch Angabe in Metern auf den höchsten 
Punkt des Baues festgelegt. Die Bezugshöhe ist das Urgelände, siehe Beilage 1 
von Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen Dipl. Ing. Günter Fleischmann. 

 
 
1.2.6. Erfordernis einer Aufbaustufe 
 

Ein Bebauungsplan der Aufbaustufe gemäß § 27 (2) ROG 1998 i.d.g.F. ist nicht 
erforderlich. 

 
 
1.3 Festlegung von Bebauungsgrundlagen 
für den Bebauungsplan der Grundstufe gem. § 29 (2) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
 
1.3.1 Baugrenzlinie 
 
 Die Baugrenzlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. 
 
 
1.3.2 Bauweise 
 
 Die Bauweise ist in der planlichen Darstellung (Nutzungsschablone) eingetragen. 
 
 
1.3.3 Ausfahrts- bzw. Einfahrtsverbot 
 

Im Bereich der Kreuzung Gamperstraße Süd / Kalkofenweg (Südecke des 
Teilgebietes A) ist eine Ausfahrts- bzw. Einfahrtsverbot festgelegt. 
Im Bereich der Grundstücke 677/9 KG Hallein sowie 146/48 und 146/49, beide KG 
Gamp (Teilgebiet H) wird ein Ausfahrts- und Einfahrtsverbot festgelegt. 
Im Bereich des Wendekreises des Kalkofenwegs (Nordecke des Teilgebietes I) ist 
ein Ausfahrts- bzw. Einfahrtsverbot festgelegt. 
Diese sind in der planlichen Darstellung eingetragen. 

 
 
1.3.4 Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen sowie Geländegestaltungen 
 

Die Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen (Pflanzgebote) ist in der 
planlichen Darstellung eingetragen. 
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1.3.5 Besondere Festlegungen 
 
 Für das Teilgebiet B: 

An der Westgrenze und der Nordgrenze des Teilgebiets B ist sicherzustellen, dass 
alle Gebäudeteile welche näher als 5,0m zur betroffenen Grundstücksgrenze situiert 
sind den Brandschutzqualifikationen F 90 / T 90 / G 90 (nunmehr E90 / R90 / RE90) 
entsprechen. In diesem Bereich situierte Vordächer sind unbrennbar auszuführen. 
 
Für die Teilgebiete E, F, G und I: 
Gemäß Bescheid 30202-UMG/9/34-2008 der Bezirkshauptmannschaft Hallein vom 
10.9.2008 Betreff: M-real Hallein AG; Erlassung eines konsolidierten Bescheides 
nach dem Umweltmanagementgesetz ist auf Seite 80 unter Pkt. „Schutzgebiet 271.“ 
Folgende Auflage festgelegt: 
„Als Schutzgebiet gegen chemische Beeinflussung des Brunnens IVa wird das 
ganze Augebiet zwischen linkem Salzachufer und benachbarter Böschung, 
entsprechend der planlichen Darstellung des Bauentwurfes in der Zeichnung Nr. Z. 
HF. 15.402 A vom Februar 1960, festgesetzt. In diesem Schutzgebiet, das in der KG 
Gamp in dem in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Grundstücksverzeichnis 
liegt, ist die Lagerung von Mineralöl und Müll unzulässig. Die Errichtung von 
Gewerbebetrieben darf nur mit Zustimmung der Wasserrechtsbehörde erfolgen.“ 
 
 
 

Parzellennummer laut Bescheid 1960 Parzellennummer laut UMG Bescheid 2007 
146/16 146/16 
146/20 146/20 
146/21 146/34 
146/26 146/26 
146/2 146/2, 146/27 
146/3 146/3,146/35, 146/36, 146/21 (Teil) 
134/2 134/2, 134/3 
289/6 146/21 (Teil) 
146/17 146/41, 146/31, 289/7, 146/37, 146/33, 

146/42, 146/47 
297/16 nicht existent 
 
 
 
 
2. ERLÄUTERUNGSBERICHT: 
 
 
2.1. Begründung der Abänderung des Bebauungsplanes 
 
Die Stadtgemeindevertretung Hallein hat am 13. Dezember 2007 die Teilabänderung des 
Flächenwidmungsplanes im Bereich „m-real“ betreffend die Umwidmung einer ca. 1,18 ha 
großen Fläche im Bereich der Gp. Nr. 146/31 der KG Gamp und Gp. Nr. 677/9 der KG 
Hallein, u.a., von Grünland/Ländliche Gebiete in Bauland/Betriebsgebiete beschlossen. 
Für diese Abänderung wurde mit Bescheid vom 25. Juni 2008 die aufsichtsbehördliche 
Genehmigung erteilt. 
Die Gp. Nr. 146/31 KG Gamp, wurden zwischenzeitlich von Herrn Johann Frank und Frau 
Maria Frank, St. Margarethenstraße 60 5424 Bad Vigaun, je zur Hälfte erworben und sollen 
kurzfristig zur Betriebserrichtung bebaut werden. 
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2.2. Verfahrensablauf gemäß § 38 ROG 1998 i.d.g.F. 
 
- Kundmachung der beabsichtigten Aufstellung 
 des Bebauungsplanes: 26.3.2012 bis 24.4.2012 
 
 
- Kundmachung der Auflage des Entwurfes  

 des Bebauungsplanes: 15.4.2014 
 
 

- Auflage des Entwurfes des Bebauungsplanes: 15.4.2014 bis 14.5.2014 
 
 
- Beschluss der Gemeindevertretung über den  
 Bebauungsplan: 5.6.2014 
 
 
- Kundmachung des Bebauungsplanes als 
 Verordnung: 25.6.2014 bis 10.7.2014 
 
 
- Wirksamkeitsbeginn des Bebauungsplanes: 26.6.2014 

 
 
2.3. Planungsgrundlagen 
 Erfassung von Umständen gemäß § 28 (1) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
 
2.3.1. Natürliche und rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit 
 

Das Planungsgebiet weist im südwestlichen Teil eine leichte Geländeneigung nach 
Nordosten auf, welche im nordöstlichen Teil fast waagrecht ist.  
Nordwestlich des Planungsgebietes befindet sich ein Höhensprung zum 
Salzacharm. 
Für die Teilgebiete E, F, G und I liegt gemäß Bescheid 30202-UMG/9/34-2008 eine 
rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit durch ein ausgewiesenes Brunnen-
schutzgebiet vor. 
 
Flächenwidmungsplan: 
Im Flächenwidmungsplan sind ein Großteil des Planungsgebietes als Bauland 
„Gewerbegebiet“, sowie kleinere Teile als Betriebsgebiet, als Verkehrsflächen und 
als Grünland gewidmet. 
 
Bebauungsplan: 
Als Grundlage der Bebauungsplanabänderung dient der mit 30.4.2009 in Rechts-
kraft erwachsene Bebauungsplan, verfasst von der Architekt Dipl. Ing. Wolfgang 
Huber Ziviltechniker Gesellschaft m.b.H. Hallein. 
 
 

2.3.2. Verkehrserschließung 
 

Das Bauland im Planungsgebiet ist durch bestehende Verkehrsflächen 
aufgeschlossen. Die zur Verkehrserschließung notwendigen Flächen liegen 
südwestlich des Planungsgebietes (Gamperstraße Süd ). 
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2.3.3. Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 
 

Eine entsprechende Ver- und Entsorgung ist durch das vorhandene Leitungsnetz 
im Planungsgebiet sichergestellt 

 
 
2.3.4. Ausmaß und Struktur der vorhandenen Bausubstanz 
 

Innerhalb des Planungsgebietes sind einige Grundstücke noch unbebaut. Der 
Hauptanteil der Bebauung liegt im südwestlichen Teil des Planungsgebietes. Diese 
Objekte durch verschiedene Unternehmen gewerblich genutzt. 

 
 
2.3.5. Bestehende rechtskräftige Bauplatzerklärungen 
 

Innerhalb des Planungsgebietes sind die als Bauland gewidmeten Flächen teilweise 
bebaut. Es gibt dafür und auch für unbebaute Grundstücke rechtskräftige 
Bauplatzerklärungen. 
 
Gstk. 677/11 KG Hallein 
Für diese Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
Gstk. 677/8 KG Hallein, sowie Gstk. 146/29 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 610-2/783-1/76 vom 16.2.1976 
 
Gstk. 677/10 KG Hallein, sowie Gstk. 146/30 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 610-2/2957-1/75 vom 29.12.1975 
 
Gstk. 146/39 KG Gamp 
Für dieses Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
Gstk. 677/13 KG Hallein, sowie Gstk. 146/45 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-471/4-2004 vom 5.2.2004 
 
Gstk. 677/12 und 677/17 KG Hallein, sowie Gstk. 146/54 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-165/7-2002 vom 29.1.2002 
 
Gstk. 146/37 und 289/7 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-363/3-2001 vom 2.8.2001 
 
Gstk. 146/33 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-425/4-2002 vom 3.10.2002 
 
Gstk. 146/42 KG Gamp 
Für dieses Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
 
Gstk. 146/47 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 031-4/2912-3/1990 vom 29.6.1990 
 
Gstk. 677/9 KG Hallein sowie Gstk. 146/48 und 146/49 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-700/5-2010 vom 19.2.2010 
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2.4. Begründung der planlichen und textlichen Festlegungen 
 
2.4.1. Straßenfluchtlinien 
 
 Der Bestand wird übernommen. 
 
 
2.4.2 Verlauf der Gemeindestrassen 

 
Der Verlauf der Gemeindestrassen ist durch den Bestand festgelegt. 

 
 
2.4.3. Baufluchtlinien 
  
 Im bestehenden Planungsgebiet (Teilgebiete A bis H) wird der Bestand 

übernommen. Im Bereich des Teilgebietes I wird eine Baufluchtlinie mit 6,0 m 
festgelegt. 

 
 
2.4.4. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

 
Grundsätzlich wird im bestehenden Planungsgebiet (Teilgebiete A bis H) der 
Bestand übernommen. Beim Teilgebiet I wird die BMZ mit 4,5 festgelegt. 

 
 
2.4.5. Bauhöhen 

 
Im bestehenden Planungsgebiet (Teilgebiete A bis H) wird der Bestand 
übernommen. Im Bereich der Erweiterung des Planungsgebietes (Teilgebiet I) wird 
die Ausnutzbarkeit mit 12 m festgelegt. 

 
 
2.4.6. Erfordernis einer Aufbaustufe 

 
Das Erfordernis einer Aufbaustufe ist nicht gegeben, da die Bebauungs-
bedingungen durch die in der Grundstufe festgelegten Bedingungen ausreichend 
definiert sind. 

 
 
2.4.7. Baugrenzlinien 

 
Im bestehenden Planungsgebiet (Teilgebiete A bis H) wird der Bestand 
übernommen. Im Teilgebiet I werden keine Baugrenzlinien festgelegt. 

 
 
2.4.8. Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen sowie Geländegestaltungen 

 
Der an der nordwestlichen Grenze des Planungsgebietes gemäß § 29 (2) 14. ROG 
1998 i.d.g.F. festgelegte Grünstreifen, ist als Übergang vom Gewerbegebiet zu 
einer ökologisch wichtigen Fläche (Salzacharm) zu erhalten. 
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2.4.9. Besondere Festlegungen 

 
Für das Teilgebiet B (wie im Bestand): 
An der Westgrenze und der Nordgrenze des Teilgebiets B ist sicherzustellen, dass 
alle Gebäudeteile welche näher als 5,0m zur betroffenen Grundstücksgrenze 
situiert sind den Brandschutzqualifikationen F 90 / T 90 / G 90 (entspricht nunmehr 
E90 / R90 / RE90) entsprechen. In diesem Bereich situierte Vordächer sind 
unbrennbar auszuführen. 
 
Für die Teilgebiete E, F, G und I: 
Gemäß Bescheid 30202-UMG/9/34-2008 der Bezirkshauptmannschaft Hallein vom 
10.9.2008 Betreff: M-real Hallein AG; Erlassung eines konsolidierten Bescheides 
nach dem Umweltmanagementgesetz ist auf Seite 80 unter Pkt. „Schutzgebiet 271.“ 
folgende Auflage festgelegt und entsprechend zu übernehmen: 
„Als Schutzgebiet gegen chemische Beeinflussung des Brunnens IVa wird das 
ganze Augebiet zwischen linkem Salzachufer und benachbarter Böschung, 
entsprechend der planlichen Darstellung des Bauentwurfes in der Zeichnung Nr. Z. 
HF. 15.402 A vom Februar 1960, festgesetzt. In diesem Schutzgebiet, das in der KG 
Gamp in dem in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Grundstücksverzeichnis 
liegt, ist die Lagerung von Mineralöl und Müll unzulässig. Die Errichtung von 
Gewerbebetrieben darf nur mit Zustimmung der Wasserrechtsbehörde erfolgen.“ 
 
 

Parzellennummer laut Bescheid 1960 Parzellennummer laut UMG Bescheid 2007 
146/16 146/16 
146/20 146/20 
146/21 146/34 
146/26 146/26 
146/2 146/2, 146/27 
146/3 146/3,146/35, 146/36, 146/21 (Teil) 
134/2 134/2, 134/3 
289/6 146/21 (Teil) 
146/17 146/41, 146/31, 289/7, 146/37, 146/33, 

146/42, 146/47 
297/16 nicht existent 
 
 
 
2.5. Stellungnahmen während der vierwöchigen Auflage und Begutachtung dazu 
 
2.5.1 Stellungnahme Reinhalteverband Tennengau Nord vom 16.4.2014 
 

In dieser Stellungnahme wird festgehalten, dass eine öffentliche Wasserleitung und 
ein öffentlicher Fäkalkanal, an welchen die Anschlussmöglichkeiten bestehen, im 
Kalkofenweg vorhanden sind. In den Stellungnahmen sind die allgemeinen 
Hinweise und Auflagenpunkte für den Wasseranschluss dargelegt. 

 
 
2.5.2 Stellungnahme der Salzburg AG  
 
 Eine der Stellungnahme der Salzburg AG für das Teilgebiet I liegt nicht vor.   
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2.6. Angaben über Erschließungsmaßnahmen und Kosten gemäß § 28 ( 5 ) 
ROG 1998 i.d.g.F. 

 
Das gesamte Planungsgebiet ist durch vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen 
aufgeschlossen, es fallen dafür somit keine Kosten an. Der verkehrsmäßige 
Anschluss ist durch die Gamperstraße Süd gegeben. 
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1. WORTLAUT ZUM BEBAUUNGSPLAN ( Verbindlicher Verordnungstext ) 
 
 
1.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 
 
 Gegenständlicher Bebauungsplan wird begrenzt im: 
 
 Nordwesten durch den Salzacharm Gp 677/1 KG Hallein 
 Nordosten durch den Wendekreis des Kalkofenweges 
 Südosten durch den Pitschachweg 
 Südwesten durch die Gamperstraße Süd 
 

Das Planungsgebiet liegt im Grenzbereich zwischen KG HALLEIN und KG GAMP 
und ist in die Teilgebiete A bis H unterteilt. 
Das Teilgebiet A umfasst die Grundstücke 677/8, 677/10 und 677/11, alle KG 
Hallein, sowie die Grundstücke 146/29, 146/30 und 146/39, alle KG Gamp. 
Das Teilgebiet B umfasst das Grundstück 677/13 KG Hallein und das Grundstück 
146/45 KG Gamp. 

 Das Teilgebiet C umfasst das Grundstück 677/12 KG Hallein 
Das Teilgebiet D umfasst das Grundstück 677/17 KG Hallein und das Grundstück 
146/54 KG Gamp. 

 Das Teilgebiet E umfasst die Grundstücke 146/37 und 289/7, beide KG Gamp. 
 Das Teilgebiet F umfasst das Grundstück 146/33 KG Gamp. 
 Das Teilgebiet G umfasst die Grundstücke 146/42 und 146/47, beide KG Gamp. 

Das Teilgebiet H umfasst die Grundstücke 677/9, 677/15 und 677/22, alle KG 
Hallein und die Grundstücke 146/48 und 146/49, beide KG Gamp. 
 
Die genaue Abgrenzung des Planungsgebietes ist in der planlichen Darstellung 
eingetragen. 

 
Der Bebauungsplan besteht aus der planlichen Darstellung mit verbindlichen 
Bebauungsgrundlagen und dem erforderlichen Wortlaut als verbindlichem 
Verordnungstext. 

 
 
1.2 Festlegung von Bebauungsgrundlagen 
für den Bebauungsplan der Grundstufe gem. § 28 (2) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
1.2.1. Straßenfluchtlinien 
 Die Straßenfluchtlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. 
 
1.2.2. Verlauf der Gemeindestraßen 
 Der Verlauf der Gemeindestraßen ist in der planlichen Darstellung eingetragen. 
 
1.2.3. Baufluchtlinien 

Die Baufluchtlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. Im Bereich des 
neuen Teilgebietes H wird am Kalkofenweg eine Baufluchtlinie festgelegt. 

 
1.2.4. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen wird als Obergrenze durch die Bau-
massenzahl angegeben. Diese Werte sind in der planlichen Darstellung 
eingetragen. 
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1.2.5. Bauhöhen 
Die Bauhöhen werden als Höchsthöhen durch Angabe in Metern auf den höchsten 
Punkt des Baues festgelegt. Die Bezugshöhe ist das Urgelände, siehe Beilage 1 
des Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen Dipl. Ing. Günter Fleischmann. 

 
 
1.2.6. Erfordernis einer Aufbaustufe 

Ein Bebauungsplan der Aufbaustufe gemäß § 27 ( 2 ) ROG 1998 i.d.g.F. ist nicht 
erforderlich. 

 
 
1.3 Festlegung von Bebauungsgrundlagen 
für den Bebauungsplan der Grundstufe gem. § 29 (2) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
1.3.1 Baugrenzlinie 
 Die Baugrenzlinien sind in der planlichen Darstellung eingetragen. 
 
1.3.2 Bauweise 
 Die Bauweise ist in der planlichen Darstellung ( Nutzungsschablone ) eingetragen. 
 
1.3.3 Ausfahrts- bzw. Einfahrtsverbot 

Im Bereich der Kreuzung Gamperstraße Süd / Kalkofenweg ( Südecke des 
Teilgebietes A ) ist eine Ausfahrts- bzw. Einfahrtsverbot festgelegt. Im Bereich der 
Grundstücke 677/9 KG Hallein sowie 146/48 und 146/49, beide KG Gamp 
(Teilgebiet H) wird ein Ausfahrts- und Einfahrtsverbot festgelegt. 
Dieses ist in der planlichen Darstellung eingetragen. 

 
1.3.4 Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen sowie Geländegestaltungen 

Die Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen ( Pflanzgebote ) ist in der 
planlichen Darstellung eingetragen. 

 
1.3.5 Besondere Festlegungen 
 Für das Teilgebiet B: 

An der Westgrenze und der Nordgrenze des Teilgebiets B ist sicherzustellen, dass 
alle Gebäudeteile welche näher als 5,0m zur betroffenen Grundstücksgrenze situiert 
sind den Brandschutzqualifikationen F 90 / T 90 / G 90 entsprechen. In diesem 
Bereich situierte Vordächer sind unbrennbar auszuführen. 
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2. ERLÄUTERUNGSBERICHT: 
 
 
2.1. Begründung der Abänderung des Bebauungsplanes 
 
Die Stadtgemeindevertretung Hallein hat am 13. Dezember 2007 die Teilabänderung des 
Flächenwidmungsplanes im Bereich „m-real“ betreffend die Umwidmung einer ca. 1,18 ha 
großen Fläche im Bereich der Gp. Nr. 146/31 der KG Gamp und Gp. Nr. 677/9 der KG 
Hallein, u.a., von Grünland/Ländliche Gebiete in Bauland/Betriebsgebiete beschlossen. 
Für diese Abänderung wurde mit Bescheid vom 25. Juni 2008 die aufsichtsbehördliche 
Genehmigung erteilt. 
Die Gp. Nr. 677/9 und 677/15, beide KG Hallein, sowie die Gp. Nr. 146/48 und 146/49, beide 
KG Gamp, wurden zwischenzeitlich von der RWS GmbH, Hallein, Kalkofenweg 3 erworben 
und sollen kurzfristig zur Betriebserweiterung bebaut werden. 
 
 
2.2. Verfahrensablauf gemäß § 38 ROG 1998 i.d.g.F. 

 
- Kundmachung der beabsichtigten Aufstellung 
 des Bebauungsplanes: 24.11.2008 – 23.12.2008 
 
 
- Kundmachung der Auflage des Entwurfes 

 des Bebauungsplanes: 30.01.2009 
 
 

- Auflage des Entwurfes des Bebauungsplanes: 30.01.2009 – 02.03.2009 
 
 
- Beschluss der Gemeindevertretung über den  
 Bebauungsplan: 14.04.2009 
 
 
- Kundmachung des Bebauungsplanes als 
 Verordnung: 29.04.2009 – 14.05.2009 
 
 
- Wirksamkeitsbeginn des Bebauungsplanes: 30.04.2009 

 
 
2.3. Planungsgrundlagen 
 Erfassung von Umständen gemäß § 28 (1) ROG 1998 i.d.g.F. 
 
2.3.1. Natürliche und rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit 

Das Planungsgebiet weist im südwestlichen Teil eine leichte Geländeneigung nach 
Nordosten auf, welche im nordöstlichen Teil fast waagrecht ist. Nordwestlich des 
Planungsgebietes befindet sich ein Höhensprung zum Salzacharm. 
 
 
Flächenwidmungsplan: 
Im Flächenwidmungsplan sind ein Großteil des Planungsgebietes als Bauland 
„Gewerbegebiet“, sowie kleinere Teile als Betriebsgebiet, als Verkehrsflächen und 
als Grünland gewidmet. 
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Bebauungsplan: 
Als Grundlage der Bebauungsplanabänderung dient der mit 15.09.2004 in Rechts-
kraft erwachsene Bebauungsplan, verfasst von der Architekt Dipl. Ing. Wolfgang 
Huber Ziviltechniker Gesellschaft m.b.H., Hallein. 
 

2.3.2. Verkehrserschließung 
Das Bauland im Planungsgebiet ist durch bestehende Verkehrsflächen 
aufgeschlossen. Die zur Verkehrserschließung notwendigen Flächen liegen 
südwestlich des Planungsgebietes ( Gamperstrasse Süd ). 
 

2.3.3. Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 
Eine entsprechende Ver- und Entsorgung ist durch das vorhandene Leitungsnetz 
im Planungsgebiet sichergestellt 

 
2.3.4. Ausmaß und Struktur der vorhandenen Bausubstanz 

Innerhalb des Planungsgebietes sind einige Grundstücke noch unbebaut. Der 
Hauptanteil der Bebauung liegt im südwestlichen Teil des Planungsgebietes. Diese 
Objekte durch verschiedene Unternehmen gewerblich genutzt. 

 
2.3.5. Bestehende rechtskräftige Bauplatzerklärungen 

Innerhalb des Planungsgebietes sind die als Bauland gewidmeten Flächen teilweise 
bebaut. Es gibt dafür und auch für unbebaute Grundstücke rechtskräftige 
Bauplatzerklärungen. 
 
Gstk. 677/11 KG Hallein 
Für dieses Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
Gstk. 677/8 KG Hallein, sowie Gstk. 146/29 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 610-2/783-1/76 vom 16.2.1976 
 
Gstk. 677/10 KG Hallein, sowie Gstk. 146/30 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 610-2/2957-1/75 vom 29.12.1975 
 
Gstk. 146/39 KG Gamp 
Für dieses Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
Gstk. 677/13 KG Hallein, sowie Gstk. 146/45 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-471/4-2004 vom 5.2.2004 
 
Gstk. 677/12 und 677/17 KG Hallein, sowie Gstk. 146/54 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-165/7-2002 vom 29.1.2002 
 
Gstk. 146/37 und 289/7 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-363/3-2001 vom 2.8.2001 
 
Gstk. 146/33 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 31/210-425/4-2002 vom 3.10.2002 
 
Gstk. 146/42 KG Gamp 
Für dieses Grundstück liegt kein Bauplatzerklärungsbescheid vor. 
 
Gstk. 146/47 KG Gamp 
Bauplatzerklärungsbescheid Zahl 031-4/2912-3/1990 vom 29.6.1990 
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2.4. Begründung der planlichen und textlichen Festlegungen 
 
2.4.1. Strassenfluchtlinien 
 Der Bestand wird übernommen. 
 
2.4.2 Verlauf der Gemeindestrassen 

Der Verlauf der Gemeindestrassen ist durch den Bestand festgelegt. 
 
2.4.3. Baufluchtlinien 
 Im bestehenden Planungsgebiet ( Teilgebiete A bis G ) wird der Bestand 

übernommen. Im Bereich des Teilgebietes H wird eine Baufluchtlinie mit 2,5 m 
festgelegt. 

 
2.4.4. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

Grundsätzlich wird im bestehenden Planungsgebiet ( Teilgebiete A bis G ) der 
Bestand übernommen. Beim Teilgebiet H wird die BMZ mit 4,0 festgelegt. 

 
2.4.5. Bauhöhen 

Im bestehenden Planungsgebiet ( Teilgebiete A bis G ) wird der Bestand 
übernommen. Im Bereich der Erweiterung des Planungsgebietes ( Teilgebiet H ) 
wird die Ausnutzbarkeit mit 12 m festgelegt. 

 
2.4.6. Erfordernis einer Aufbaustufe 

Das Erfordernis einer Aufbaustufe ist nicht gegeben, da die Bebauungs-
bedingungen durch die in der Grundstufe festgelegten Bedingungen ausreichend 
definiert sind. 

 
2.4.7. Baugrenzlinien 

Im bestehenden Planungsgebiet ( Teilgebiete A bis G ) wird der Bestand 
übernommen. Im Teilgebiet H werden keine Baugrenzlinien festgelegt. 

 
2.4.8. Erhaltung und Schaffung von Grünbeständen sowie Geländegestaltungen 

Der an der nordwestlichen Grenze des Planungsgebietes gemäß § 29 (2) 14. ROG 
1998 i.d.g.F. festgelegte Grünstreifen, ist als Übergang vom Gewerbegebiet zu 
einer ökologisch wichtigen Fläche (Salzacharm ) zu erhalten. 

 
2.4.9. Besondere Festlegungen 

Für das Teilgebiet B ( wie im Bestand ): 
An der Westgrenze und der Nordgrenze des Teilgebiets B ist sicherzustellen, dass 
alle Gebäudeteile welche näher als 5,0m zur betroffenen Grundstücksgrenze 
situiert sind den Brandschutzqualifikationen F 90 / T 90 / G 90 entsprechen. In 
diesem Bereich situierte Vordächer sind unbrennbar auszuführen. 
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2.5. Stellungnahmen während der vierwöchigen Auflage und Begutachtung dazu 
 
2.5.1 Stellungnahme Reinhalteverband Tennengau Nord vom 6.1.2009 
 

In dieser Stellungnahme wird festgehalten, dass eine öffentliche Wasserleitung 
und ein öffentlicher Fäkalkanal, an welche die Anschlussmöglichkeiten bestehen, 
im Kalkofenweg vorhanden sind. In den Stellungnahmen sind die allgemeinen 
Hinweise und Auflagenpunkte für den Wasseranschluss dargelegt. 
 
 

2.5.2. Stellungnahme der Salzburg AG vom 9.2.2009 
 

In der Stellungnahme der Salzburg AG wird für das Teilgebiet H festgehalten, dass 
sich in diesem eine 30 kV Freileitung, ein 10 kV Kabel, Niederspannungskabel, 
Niedrigspannungskabelverteiler und Lichtwellenleiter befinden. Für die einzelnen 
vorgenannten technischen Einbauten werden in den Stellungnahmen die 
einzuhaltenden Rahmenbedingungen festgelegt. 
 
 

2.5.3 Stellungnahme des Herrn Günther Weiß vom 19.2.2009 
 

In dieser Stellungnahme wird auf die Situation des im rechtskräftigen 
Bebauungsplan, bei den Teilgebieten C und D, an der Nordseite ausgewiesenen 
Grünstreifen, eingegangen. Dieser Grünstreifen weist im Teilgebiet C eine Breite 
von 4m auf und vergrößert sich diese Breite im Teilgebiet D auf 6m. Der 
Liegenschaftseigentümer begehrt in der Stellungnahme einen Entfall dieses 
Grünstreifens. 
Aus fachlicher Sicht darf dazu wie folgt festgehalten werden: 
Im Teilgebiet A des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist kein Grünstreifen an der 
Nordseite ausgewiesen. Für den Bereich des Teilgebietes H wurde bereit im 
Flächenwidmungsplan ein Abstand des Baulandes zum nördlichen Salzach Arm 
berücksichtigt. Für die Teilgebiete C und D kann die Breite des Grünstreifens in 
beiden Teilgebieten auf 4m vereinheitlicht werden, ohne dabei den 
Gesichtspunkten der Raumordnung zu widersprechen. 
 
 

2.5.4 Stellungnahme der Frau Karin Weiß vom 26.2.2009 
 

In dieser Stellungnahme wird ersuche, im Teilgebiet H den Abstand der 
Baufluchtlinie zum Kalkofenweg von 5,0m auf 2,5m zu reduzieren. 
Aus fachlicher Sicht darf dazu wie folgt festgehalten werden: 
Das Teilgebiet H liegt am nordöstlichen Ende des Kalkofenwegs, welcher als 
Sackgasse mit großzügigem Wendebereich am östlichen Ende errichtet wurde. 
Eine Reduktion des Abstandes der Baufluchtlinie im Teilgebiet H auf 2,5m ist bei 
gleichzeitiger Festlegung von definierten Bereichen mit Ausfahrts- bzw. 
Einfahrtsverbot möglich. 

 
 
 
2.6. Angaben über Erschließungsmaßnahmen und Kosten gemäß § 28 ( 5 ) 

ROG 1998 i.d.g.F. 
 

Das gesamte Planungsgebiet ist durch vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen 
aufgeschlossen, es fallen dafür somit keine Kosten an. Der verkehrsmäßige 
Anschluß ist durch die Gamperstraße Süd gegeben. 
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